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1. Allgemeine Grundsätze 

 

Für die Bauvorhaben des Hochbauamtes des Kantons Zürich ist die Empfehlung 
Gebäudetechnik der KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane 
der öffentlichen Bauherren) in vollem Umfang anzuwenden. Das Kapitel“ Ergänzungen des 

Hochbauamtes“ beschränkt sich auf wenige Ergänzungen und Präzisierungen dazu. Bei 
Widersprüchen gehen die Vorgaben des HBA der KBOB-Empfehlung vor. 

 

2. Auszug „KBOB-Empfehlung“ 
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3. Ergänzungen des Hochbauamtes 

3.1 Grundsätze 

- Gebäudegrösse und Anlagenkomplexität bestimmen, ob ein MSRL-Planer beauftragt 
wird. Der MSRL-Planer ist von Anfang an in das Planungsteam zu integrieren. Ist kein 

MSRL-Planer beauftragt, übernimmt der MSRL-Unternehmer diese Planungsleistung 
und hat diese in sein Angebot einzurechnen. 

3.2 Leistungen MSRL-Planer und MSRL-

Unternehmer 

- Der MSRL-Planer bekommt von den HLKSE- Fachingenieuren die Anlagebeschriebe, sowie 

die Prinzipschemas. Er definiert die Schnittstellen zwischen den Gewerken und der 

Automatisierung, er klärt die Bedürfnisse und die Vorgaben an die Automatisierung beim 

Bauherrn und den Nutzern betreffend Betriebssicherheiten, Bedienmöglichkeiten, 

Alarmprioritäten, usw. ab. Er erstellt den Funktions-, Steuer- und Regelbeschrieb, sowie die 

Funktionsdiagramme und das Prinzipschema, als Vorgaben für den MSRL-Unternehmer und 

die MSRL-Ausschreibung. Die Zuständigkeit für die Lieferung von Aktoren und Sensoren 

muss in den jeweiligen Ausschreibungen definiert werden. Bei Bedarf erstellt er den 

jeweiligen Konzeptbeschrieb (Signalisierungs-, Alarm- und Meldekonzept, Energiemess-, 

Redundanzkonzept etc.). Der MSRL-Planer koordiniert alle funktionalen Zusammenhänge 

der Anlagen zwischen dem Bauherrn, dem Nutzer, den HLKSE-Fachingenieuren und dem 

MSRL-Unternehmer. Er organisiert und leitet die Tests, Inbetrieb- und Abnahmen der 

gesamten Anlagen. Er ist zuständig von der Prozessebene bis und mit Leitebene. Er 

organisiert die Schulung und Instruktion des Betriebspersonals. 

- Der MSRL-Unternehmer setzt die Vorgaben des MSRL-Planers in eine funktionstüchtige, 

stabile Automatisierung und Signalisierung um (gemäss Ausschreibung). Das beinhaltet in 

der Regel das Erstellen der Elektroschemas und Dispositionen und die Lieferung der MSRL-

Tableaus mit den Automationskomponenten (Hard- und Software) und dem Leistungsteil 

(Schützen, Sicherungen, Trafos etc.) inklusive der Inbetriebnahme. Er hilft mit bei der 

fachtechnischen Koordination und nimmt an den entsprechenden Sitzungen teil.  

3.3 Technik 

- Die maximalen Reaktionszeiten der Systeme, in und durch alle Ebenen, sind durch den 

MSRL-Planer zu definieren und durch den MSRL-Unternehmer zu garantieren. 
- Das Gebäudeautomationssystem ist wenn nötig und sinnvoll an einer USV- und evtl. an 

der Notstromversorgung zu betreiben. 

- Das Gebäudeautomationssystem ist derart zu konfigurieren, dass ein automatischer 
Wiederanlauf des Systems und eine Folgealarmunterdrückung gewährleistet sind. 
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3.4 Inbetriebsetzung, Vorabnahme und 

Integrierte Tests 

- Der MSRL-Planer ist für die Inbetriebsetzung der gesamten Anlagen verantwortlich und 
organisiert die dafür erforderlichen Fachingenieure und Unternehmer. Der MSRL-

Unternehmer testet vorgängig die gesamte Ein- und Ausgangsperipherie bis auf die 
Feldebene und erstellt ein unterschriebenes Protokoll. Anschliessend testen der MSRL-
Unternehmer zusammen mit dem MSRL-Planer die Funktionen gemäss Funktions- und 

Regelbeschrieb. Diese Funktionsprüfung wird vom MSRL-Planer protokolliert, vom 

MSRL-Unternehmer mitunterschrieben und gilt als Vorabnahme. 
- Die erfolgreiche Vorabnahme aller MSRL und HLKSE-Gewerke ist die Voraussetzung 

für die anschliessende Durchführung der integrierten Tests. Diese werden gemeinsam 
durch MSRL-Planer und Fachingenieure organisiert und zusammen mit dem MSRL- und 
den HLKSE-Unternehmern durchgeführt. Die integrierten Tests sind Bestandteil der 

anschliessenden Schlussabnahme der Gewerke Elektro und HLKS und werden durch 
den MSRL-Planer protokolliert. 

3.5 Abnahme und Übergabe 

- Die Abnahme im Sinne von SIA 118 bildet die Voraussetzung zur Stellung der 

Schlussabrechnung. Ab diesem Zeitpunkt liegt das Werk in der Verantwortung der 

Bauherrschaft. Die Garantiefrist beginnt ab diesem Datum. Ein entsprechendes 

Abnahmeformular des HBA (gem. SIA 118) muss vom Unternehmer, vom Fachingenieur 

und vom HBA unterzeichnet werden.  

- Vor der Abnahme müssen folgende Arbeiten vollständig abgeschlossen sein: 

- Inbetriebnahme der Anlagen 

- Mängelbehebung 

- Instruktion des Anlagebetreibers 
- Die Protokolle und revidierten Unterlagen müssen bei der Abnahme vorliegen. 

3.6 Optimierungen 

- Während der 2-jährigen Garantiezeit werden die Regelungen und Anlagenfunktionen durch 

den MSRL-Planer und den MSRL-Unternehmer für den Sommer- und Winterfall optimiert. 

Diese Leistungen sind durch den MSRL-Planer und den MSRL-Unternehmer in die 

Grundleistungen einzurechnen. 
 

 


